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T e x t l i c h e  F e s t s e t z u n g e n   

zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 621:  

Nienberge – Vögedingplatz / Alhardstraße  

1  Textliche Festsetzungen gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB)  

1.1  Die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,4 kann durch die Grundfläche baulicher Anlagen 

nach § 19 Abs. 4 Satz 1 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) bis zu einer 

Grundflächenzahl von 0,85 überschritten werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 

Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO).  

1.2  Die Höhe baulicher Anlagen ist als maximale Gebäudehöhe (GH) in Meter über 

Normalhöhennull (m ü. NHN) festgesetzt. Als maximale Gebäudehöhe (GH) gilt der höchste 

Punkt der Dachfläche bzw. der Attika (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 und 

§ 18 Abs. 1 BauNVO).  

1.3.  Antennen und Sirenen mit ihren Masten, die der Alarmierung der Einsatzkräfte bzw. 

Warnung der Bevölkerung dienen, dürfen die festgesetzte maximale Gebäudehöhe (GH) 

überschreiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 16 Abs. 6 BauNVO).  

1.4  Im Bereich der durch Baugrenzen gesondert abgegrenzten kleineren überbaubaren 

Grundstücksfläche (5,00 m x 6,25 m) ist lediglich eine Terrasse mit Überdachung zulässig 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO).  

1.5.  Die mit einem Pflanzgebot belegte Fläche ist mit Sträuchern, bodendeckenden 

Stauden/Gehölzen oder Rasen/Wiese dauerhaft zu bepflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b 

BauGB).  

1.6  Das Flachdach ist extensiv zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Davon 

ausgenommen sind Terrassen, technische Einrichtungen und Beleuchtungsflächen. Die 

Substratschicht muss eine Stärke von mindestens 8 cm besitzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b 

BauGB).  

2  Hinweise  

2.1  Der Planung zugrundeliegende Vorschriften  

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und 

DIN-Vorschriften) können während der Dienstzeiten bei der Stadt Münster, im 

Kundenzentrum „Planen und Bauen“ im Erdgeschoss des Stadthauses 3, Albersloher 

Weg 33, eingesehen werden.  

2.2  Bodendenkmäler  

Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für 

Westfalen, Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat Paläoontologie, 

Münster schriftlich mitzuteilen.  

Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des 

betroffenen Grundstücks zu gestatten, um ggf. archäologische und/oder paläontologische 
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Untersuchungen durchführen zu können (§ 28 DSchG). Die dafür benötigten Flächen sind 

für die Dauer der Untersuchungen freizuhalten.  

Darüber hinaus gilt grundsätzlich, dass die Entdeckung von Bodendenkmälern 

(kulturgeschichtliche Bodenfunde, Mauern, Einzelfunde aber auch Verfärbungen in der 

natürlichen Bodenbeschaffenheit und Fossilien) unverzüglich der Stadt Münster / 

Städtische Denkmalbehörde oder dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe / 

LWL-Archäologie für Westfalen, Münster anzuzeigen ist (§ 15 DSchG). Die Fundstelle ist 

bis zum Eintreffen der Behörde unverändert zu erhalten (§ 16 DSchG).  

2.3  Kampfmittel  

Für große Teil des Plangeltungsbereichs wurde eine Kriegsbeeinflussung (Bombardierung) 

festgestellt. Dies erfordert unter anderem eine systematische Absuche/Sondierung der 

Flächen, auf denen erdeingreifende Maßnahmen stattfinden. Die konkret einzuhaltenden 

Vorgaben sind der Stellungnahme der Feuerwehr Münster vom 11.01.2021 zu entnehmen.  

Weist bei der Durchführung von Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche 

Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände oder Kampfmittel entdeckt, sind die 

Arbeiten aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen und ist die Feuerwehr zu verständigen.  

2.4  Altlasten  

Für den Planbereich sind keine Altlast-/ Verdachtsflächen bekannt. Sollten sich jedoch bei 

den Bauarbeiten Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen ergeben, ist unverzüglich 

die Untere Bodenschutzbehörde oder das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 

zu informieren.  

2.5  Artenschutz  

Zur Vermeidung von direkten Störungen und ggf. Tötungen von geschützten Tierarten sind 

mögliche Rodungen grundsätzlich innerhalb der von § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

vorgegebenen Zeiträume (01.10. bis 28.02.) durchzuführen.  

2.6  Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie  

Das extensiv begrünte Flachdach wird mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.  

2.7  Überflutungsschutz  

In allen Gebäudeteilen soll die Oberkante des Fertigfußbodens mindestens 80,64 m über 

Normalhöhennull (m ü. NHN) liegen, um Schäden infolge von Starkregenereignissen zu 

verhindern.  
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